
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und andere Werbemittel in Zeitschriften

1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag zwischen Verlag und
Auftraggeber über die Veröffentlichung einer oder mehrerer An-
zeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend insgesamt als
„Anzeigen” bezeichnet) von Werbungtreibenden oder sonstigen
Inserenten (nachfolgend insgesamt als „Werbungtreibende” be-
zeichnet) in einer Zeitung oder Zeitschrift zum Zweck der Verbrei-
tung.

2. Ein „Abschluss” ist ein Vertrag über die Veröffentlichung meh-
rerer Anzeigen unter Beachtung der dem Werbungtreibenden ge-
mäß Preisliste zu gewährenden Rabatte, wobei die jeweiligen
Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Rabatte
werden nicht gewährt für Unternehmen, deren Geschäftszweck
unter anderem darin besteht, für verschiedene Werbungtreibende
Anzeigenaufträge zu erteilen, um eine gemeinsame Rabattierung
zu beanspruchen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum
Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag inner-
halb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln,
sofern die erste Anzeige innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
schluss abgerufen und veröffentlicht wird.

3. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus
Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so
hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechts-
pflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der
tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu
erstatten.
Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, rückwir-
kend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von Anzei-
gen innerhalb eines Jahres entsprechenden Nachlass.

4. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Milli-
meterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter um-
gerechnet.

5. Aufträge für Anzeigen, die nur in bestimmten Heftnummern,
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druck-
schrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim
Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise
nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweili-
gen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Verein-
barung bedarf.

6. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Sei-
ten an Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen.
Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen er-
kennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „An-
zeige” deutlich kenntlich gemacht.

7. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe
im Rahmen eines Abschlusses – abzulehnen, wenn
– deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen

verstößt oder
– deren Inhalt vom Deutschen Werberat in einem Beschwerde-

verfahren beanstandet wurde oder
– deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der

Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form unzu-
mutbar ist

– Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten.
Aufträge für andere Werbemittel sind für den Verlag erst nach Vor-
lage des Musters und dessen Billigung bindend.
Anzeigen, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbund-
werbung), bedürfen in jedem Einzelfall der vorherigen schriftli-
chen Annahmeerklärung des Verlages. Diese berechtigt den Ver-
lag zur Erhebung eines Verbundaufschlages.
Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels
wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8. Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaf-
fenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel ist
allein der Auftraggeber verantwortlich. Bei der Anlieferung von
digitalen Druckunterlagen ist der Auftraggeber verpflichtet, ord-
nungsgemäße, insbesondere dem Format oder den technischen
Vorgaben des Verlages entsprechende Vorlagen für Anzeigen
rechtzeitig vor Schaltungsbeginn anzuliefern.
Kosten des Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu
vertretende Änderungen der Druckvorlagen hat der Auftraggeber
zu tragen.
Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Anga-
ben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung übliche Be-
schaffenheit der Anzeigen oder anderen Werbemittel im Rahmen
der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Dies
gilt nur für den Fall, dass der Auftraggeber die Vorgaben des Ver-
lages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen ein-
hält.

9. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an
den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung
der Druckunterlagen endet drei Monate nach der erstmaligen Ver-
breitung der Anzeige.

10. Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertrag-
lich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auf-
traggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwand-
freie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung des anderen
Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige oder des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde. Der
Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentli-
chung zu verweigern, wenn
– diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des In-

halts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem Leistungsin-
teresse des Auftraggebers steht, oder

– diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßigen Kosten
möglich wäre.

Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder der Veröffent-
lichung des anderen Werbemittels gestellte angemessene Frist
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige/Ersatzveröffentlichung er-
neut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zah-
lungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei un-
wesentlichen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des
anderen Werbemittels ist die Rückgängigmachung des Auftrags

ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Män-
geln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn geltend gemacht werden.
Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob aus vertragli-
cher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen: Bei grober Fahrlässigkeit be-
schränkt sich die Haftung im kaufmännischen Verkehr auf den Er-
satz des typischen vorhersehbaren Schadens; diese Beschrän-
kung gilt nicht, soweit der Schaden durch gesetzliche Vertreter
oder leitende Angestellte des Verlages verursacht wurde.
Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag nur, wenn eine we-
sentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die
Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit haftet der Verlag
nach den gesetzlichen Vorschriften. Reklamationen müssen – au-
ßer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wo-
chen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht
werden.
Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher
Pflichtverletzung verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Ver-
jährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Verhalten beru-
hen.

11. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gelie-
fert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit
der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt
alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder in-
nerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten
Frist mitgeteilt werden.

12. Betr. Berechnung nach Abdruckhöhe. Unzutreffend.

13. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die
Rechnung sofort, möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentli-
chung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist innerhalb der aus
der Preisliste ersichtlichen, vom Empfang der Rechnung an laufen-
den Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere
Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nach-
lässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt.

14. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden bankübliche Zin-
sen sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann bei
Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen
Vorauszahlung verlangen.
Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des
Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Lauf-
zeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzei-
gen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel
von der Vorauszahlung des Betrages zum Anzeigenschlusstermin
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhän-
gig zu machen.

15. Der Verlag liefert auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach
Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenaus-
schnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnummern geliefert.
Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle
eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Ver-
öffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16a. Aus einer Auflagenminderung kann – vorbehaltlich der Re-
gelung der Ziffer 16b – nach Maßgabe des Satzes 2 bei einem
Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminde-
rung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der
ersten Anzeige beginnenen Insertionsjahres die Garantieauflage
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur
Preisminderung berechtigender Mangel, wenn und soweit sie
bei einer Garantieauflage bis zu 50 000 Exemplaren mindestens
20 v.H.,
bei einer Garantieauflage bis zu 100 000 Exemplaren
mindestens 15 v.H.,
bei einer Garantieauflage bis zu 500 000 Exemplaren
mindestens 10 v.H.,
bei einer Garantieauflage über 500 000 Exemplaren mindestens
5 v.H. beträgt.
Eine Auflagenminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unbe-
rücksichtigt. Als Garantieauflage gilt die in der Preisliste oder auf
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder, wenn
eine Auflage nicht genannt ist, die durchschnittlich verkaufte (bei
Fachzeitschriften gegebenenfalls die durchschnittlich tatsächlich
verbreitete) Auflage des vorausgegangenen Kalenderjahres.
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche
ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Ab-
sinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass die-
ser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

16b. (Sondervorschrift bei Auflagenminderungen für Titel, die
heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen)
Abweichend von Nummer 16a berechtigt eine Auflagenminde-
rung bei Titeln, die heftbezogene Auflagendaten veröffentlichen,
nur dann zu einer Preisminderung, wenn und soweit sie bei einer
Auflage (Garantieauflage) von bis zu 500 000 Exemplaren 10
v.H. und bei einer Auflage (Garantieauflage) von über 500 000
Exemplaren 5 v.H. überschreitet (Schwankungsbreite). Eine Aufla-
genminderung aus Gründen der Ziff. 23 bleibt unberücksichtigt.
Die der Garantie zugrundeliegende Auflage ist die gesamte ver-
kaufte Auflage im Sinne der Definition der IVW. Sie errechnet sich
für das Insertionsjahr aus dem Auflagendurchschnitt der vier
Quartale vor dem Insertionsjahr, soweit nicht vom Verlag eine ab-
solute Auflagenzahl als Garantie in der jeweiligen Preisliste ange-
geben wurde. Voraussetzung für einen Anspruch auf Preisminde-
rung ist ein rabattfähiger Abschluss auf Basis der Mengenstaffel
und für mindestens drei Ausgaben.
Grundlage für die Berechnung der Preisminderung ist der Auftrag
pro Unternehmen, soweit nicht bei Auftragserteilung eine Abrech-
nung nach Marken, die bei Auftragserteilung zu definieren sind,
vereinbart wurde.
Die mögliche Auflagenminderung errechnet sich als Saldo der
Auflagenüber- und Auflagenunterschreitungen der belegten Aus-
gaben innerhalb des Insertionsjahres abzüglich der genannten
zulässigen Schwankungsbreite.

Ein Anspruch auf Rückvergütung ist innerhalb eines halben Jahres
nach Ablauf des Insertionsjahres geltend zu machen. Die Rückver-
gütung erfolgt auf Basis des Kunden-Nettos unter Berücksichti-
gung der bereits gewährten Agenturvergütung als Naturalgut-
schrift oder wenn dies nicht mehr möglich ist als Entgelt. Ein An-
spruch auf Rückvergütung besteht nur, wenn die Rückvergütungs-
summe mindestens 2.500 Euro beträgt.

17. Betr. Ziffernanzeigen. Unzutreffend.

18. Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen
ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Soweit Ansprü-
che des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht wer-
den, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach
deren Wohnsitz.
Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers,
auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbe-
kannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbe-
reich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verla-
ges vereinbart.

19. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet,
sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den
Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten.

20. Preisänderungen für erteilte Anzeigenaufträge sind gegenü-
ber Unternehmern wirksam, wenn sie vom Verlag mindestens ei-
nen Monat vor Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen
Werbemittels angekündigt werden. Im Falle einer Preiserhöhung
steht dem Auftraggeber ein Rücktrittsrecht zu. Das Rücktrittsrecht
muss innerhalb von 14 Tagen in Textform nach Erhalt der Mittei-
lung über die Preiserhöhung ausgeübt werden.

21. Wird für konzernverbundene Unternehmen eine gemein-
same Rabattierung beansprucht, ist der schriftliche Nachweis des
Konzernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernver-
bundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind Unter-
nehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von
mindestens 50 Prozent besteht.
Der Konzernstatus ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung
eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Ge-
schäftsberichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines
Handelsregisterauszuges nachzuweisen.
Der Nachweis muss spätestens bis zum Abschluss des Insertions-
jahres erbracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht rück-
wirkend anerkannt werden.
Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schrift-
lichen Bestätigung durch den Verlag.
Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörig-
keit gewährt. Die Beendigung der Konzernzugehörigkeit ist unver-
züglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörig-
keit endet auch die Konzernrabattierung.

22. Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung
der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt
allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässig-
keit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildun-
terlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag
im Rahmen des Anzeigenauftrags von allen Ansprüchen Dritter
frei, die wegen der Verletzung gesetzlicher Bestimmungen entste-
hen können. Ferner wird der Verlag von den Kosten zur notwendi-
gen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflich-
tet, den Verlag nach Treu und Glauben mit Informationen und Un-
terlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unter-
stützen.
Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung
der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, einschließlich
Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungs-
schutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das Recht zur Verviel-
fältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentliche Zu-
gänglichmachung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf,
und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des
Auftrags notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in al-
len Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.

23. Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, illega-
lem Arbeitskampf, rechtswidriger Beschlagnahme, Verkehrsstö-
rungen, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung und der-
gleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Be-
trieben, derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkei-
ten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der ver-
öffentlichten Anzeigen, wenn das Verlagsobjekt mit 80% der im
Durchschnitt der letzten vier Quartale verkauften oder auf andere
Weise zugesicherten Auflage vom Verlag ausgeliefert worden ist.
Bei geringeren Verlagsauslieferungen wird der Rechnungsbetrag
im gleichen Verhältnis gekürzt, in dem die garantierte verkaufte
oder zugesicherte Auflage zur tatsächlich ausgelieferten Auflage
steht.

24. Bei Kunden/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem
Verlag in Geschäftsverbindung treten, kann Vorauskasse zum An-
zeigenschlusstermin verlangt werden. Rabatte werden gemäß Ra-
battstaffeln nach Erscheinen der Anzeigen beim Erreichen der ein-
zelnen Rabattstufen gewährt.

25. Zusatzbedingung
Datengenerierung zur Abonnementswerbung

Hiermit verpflichtet sich der Auftraggeber gegenüber der Bauer
Media KG, die auf der Grundlage des eingesetzten Werbemittels
ggf. generierten personenenbezogenen Daten (z.B. Adressen)
nicht zur Gewinnung von Abonnenten von Druckerzeugnissen zu
verwenden und/oder verwenden zu lassen. Für jeden Fall der Zu-
widerhandlung gegen Absatz 1 verpflichtet sich der Auftraggeber
gegenüber der Bauer Media KG unter Ausschluss der Einrede des
Fortsetzungszusammenhangs zur Zahlung einer Vertragsstrafe in
Höhe von 50.000,– EUR.


